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Auf die Anfrage Nr. 4545/J der Abgeordneten Dr. Frischen­

schlager und Mitunterzeichner vom 15. November 1989, be­

treffend wasserwirtschaftliche Probleme im Bundesland 

Salzburg, beehre ich mich folgendes mitzuteilen: 

ad 1: 

a) Für die Kläranlage Neumarkt/Wallersee wurde zu einem 

Investitionsvolumen von 13,8 Mio Schilling ein Darlehen in 

der Höhe von 9,7 Mio Schilling aus Fondsmitteln gewährt. Der 

Bau der Abwasserreinigungsanlage erfolgte in den Jahren 1971 

bis 1974. 

Für die regionalen Sammelleitungen und Ortskanäle wurden 

Gesamtkosten von 86,8 Mio Schilling aufgewendet. Die 

Fondsmittel sind bei einem Bauabschnitt noch nicht end­

abgerechnet, weil die Höhe der Anschlußgebühren noch ab­

zuklären ist. 

b) Für die Kläranlage Seekirchen/Wallersee wurde zu einem 

Investitionsvolumen vom 13,2 Mio Schilling ein Darlehen in 

der Höhe von 10,5 Mio Schilling gewährt. Die Kanalisation 

wurde in den Jahren 1971-1975 errichtet. Für die regionalen 

sammelleitungen wurden bei einem Inv~stitionsvolumen von 

83,2 Mio Schilling Förderungen in der Höhe von 43,6 Mio 

Schilling zur Verfügung gestellt. Des weiteren wurde für 
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Ortsnetze zu einem Investitionsvolumen von 60 Mio Schilling 

ein Darlehen in der Höhe von 33 Mio Schilling zugesichert. 

Diese Ortsnetze wurden Mitte dieses Jahres fertiggestellt. 

Dieser Bauabschnitt ist noch nicht kollaudiert und endab­

gerechnet. 

ad 2: 

Die Sammlung der der Kläranlage Neumarkt zugeführten Abwässer 

erfolgt in Trennsystem. 

Bis zum Jahr 1987 wurden über die Auflagen aus dem Wasser­

rechtsbescheid hinausgehende Auflagen selten erteilt. 

ad 3 und 4: 

Die Einhaltung der Auflagen wird grundsätzlich von der Ge­

wässeraufsicht des Amtes der Salzburger Landesregierung über­

wacht. Nach den Medienberichten über mangelhafte Güte des 

Wallersees wurde vom Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds um­

gehend ein Bericht des Landeshauptmannes angefordert. Die 

Fragen 4a und b können derzeit nicht beantwortet werden, da 

dieser Bericht dem Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds noch 

nicht vorliegt. 

ad 5: 

Über die Dichtigkeit der Seeleitung kann derzeit keine Aus­

sage getroffen werden. Auch diesbezüglich wurde das Land als 

Gewässeraufsicht um Stellungnahme ersucht. 

ad 6: 

Wie bereits in Ihrer Anfrage angedeutet, ist die .Gemeinde 

Faistenau extrem zersiedelt. Somit ergeben si~h sehr hohe 

spezifische Kosten pro Anschluß an eine Abwasserentsorgungs­

anlage. Die Gemeinde Faistenau hat bereits im Jahr 1987 einen 
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Antrag zum Bau einer Kläranlage, eines Ortsnetzes und der 

Verbindungsleitungen von insgesamt 92 Mio Schilling Kosten 

vorgelegt. Auf der Suche nach alternativen Systemen gelang 

es, durch geringere Kanaltiefen und Vergrößerung des Schacht­

abstandes die Kosten auf voierst 78 Mio Sc~illing zu senken. 

Die Verwirklichung des projektes ist bis zum Jahre 1991 ver­

anschlagt. Das Bauvorhaben wird entsprechend den Förderungs­

richtlinien mit einem 80%-igen Darlehen für die Gesamtkosten 

der Kläranlagen, mit einem 60%-igen Darlehen für .Ortsnetze 

und einem 70%-igen Darlehen für regionale Verbindungsleitun­

gen gefördert. 

ad 7: 

Die Gemeinde Maria Alm hat bereits in mehreren Bauabschnitten 

die Errichtung des Ortsnetzes beim Umwelt- und Wasserwirt­

schaftsfonds beantragt. Sie ist seit Juli 1986 an den Abwas­

serverband Pinzgauer-Saalachtal angeschlossen. Im ange­

sprochenen Handlergraben wird die Abwassersituation demnächst 

geklärt, da bereits in der Herbstsitzung 1989 ein Kanalpro­

jekt zur Sanierung dieses Gebietes vorgelegt und auch positiv 

begutachtet worden ist. 

ad 8: 

Der Reinhalteverband Pinzgauer-Saalachtal hat bisher ein 

Kanalprojekt in der Höhe von 311 Mio Schilling beim Umwelt­

und Wasserwirtschaftsfonds beantragt. Dies beinhaltet drei 

Kläranlagen und die dafür erforderlichen Verbindungsleitun­

gen. Es ist in nächster Zeit mit einem weiteren Bauabschnitt 

08 in Höhe von 50 Mio Schilling Gesamtkosten zu rechnen. Der 

Reinhalteverband umfaßt 8 Gemeinden. Der Ausbau dieser Orts­

netze erfordert ungefähr Gesamtkosten von 240 - 300 Mio 

Schilling. 
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ad 9: 

Die Zusammenfassung von Gemeinden zu Abwasserverbänden und 
einer gemeinsamen Zentralkläranlage wird in jedem Einzelfall 

auf technische, ökologische und wfrtschaftliche Sinnhaftig­

keit vom Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds geprüft. Dies er­
folgt durch Vorlage von Variantenstudien des planenden Zivil­

technikers und die Beratung durch die Fondstechniker. 

Der Vorteil von Zentralkläranlagen liegt in: 

- der Prozeßstabilität, 

- in der optimalen Betreuung durch ein entsprechend ausgebil­

detes Klärwärterteam und 

- in der Möglichkeit der Energierlickgewinnung aus Faulgas flir 

den Betrieb der Kläranlage. 

Nachteilig wirken sich bei Verbandskläranlagen die Kosten für 

die Zuleitungskanäle und der größere Eingriff in den natür­

lichen Wasserhaushalt aus. 

Der Vorteil von Kleinkläranlagen liegt im Entfall von Ver­

bindungsleitungen und der Unabhängigkeit einer Gemeinde von 

Nachbargemeinden. Die Nachteile sind der stark schwankende 

Abwasseranfall und die damit verbundene Prozeßinstabilität, 

die Betreuung durch oft ungeschultes Personal und damit ver­

bundene wartungsprobleme. 

ad 10: 

Der Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds ist sich sehr wohl der 

Problematik des Streusiedlungsbereiches und der hohen spezi­

fischen Kosten für die kanaltechnische Erschließung dieser 

Gebiete bewußt. Deshalb wirkt der Umwelt- und Wasserwirt­
schaftsfonds auch am ÖWWV Regelblatt ländlicher Raum mit. Der 
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Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds ist weiters bemüht, durch 

die Förderung von Forschungsvorhaben in Richtung wartungsarme 
und prozeßstabile Kläranlagen ökologische und wirtschaftlich 
sinnvolle Lösungen für die streusiedlungsbereiche zu finden. 

Zusammenfassend ist zu sagen, daß immer nach der be~tmög­

lichen und wirtschaftlichsten Lösung gesucht wird. In Streu­

siedlungsbereichen haben auch altervative Lösungen ihre Be­

rechtigung. 
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